
 
 
Schadensersatz für einen getöteten Jagdhund 
 
Es kommt im Zusammenhang mit Treibjagden leider häufiger vor, dass ein 
Jagdhund versehentlich von einem Jäger erschossen wird. 
 
In diesem Fall haftet der Schütze. Dieser ist für Schäden, die er im Rahmen 
der Jagdausübung durch schuldhaftes Verhalten verursacht, ersatzpflichtig.  
Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt/Main in einer Entscheidung vom 20. 
April 2021 (U 184/19) bestätigt. 
Gerade bei der Schussabgabe muss sich der Schütze Gewissheit verschaffen, 
dass eine Gefährdung anderer ausgeschlossen ist. 
 
Streitig ist auch immer die Höhe des Schadens. 
Da ein Marktpreis für ausgebildete Jagdhunde schwer festzustellen ist, sind 
nach dem Urteil des OLG zu ersetzen der Preis eines Welpen und die 
Ausbildungskosten. 


